
URL: http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/unternehmensteuer/bfh-gewerbesteuerbefreiung-
der-betriebskapitalgesellschaft-wirkt-bei-betriebsaufspaltung-zu-gunsten-der-
besitzpersonengesellschaft.html

 12.11.2015

Unternehmensteuer

BFH: Gewerbesteuerbefreiung der Betriebskapitalgesellschaft
wirkt bei Betriebsaufspaltung zu Gunsten der
Besitzpersonengesellschaft

Innerhalb einer Betriebsaufspaltung führt die von der Gewerbesteuer befreite Tätigkeit der
Betriebskapitalgesellschaft auch zur Gewerbesteuerfreiheit der Besitzpersonengesellschaft
in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Das Gleiche gilt, wenn die GmbH & Co. KG nicht
aufgrund einer Betriebsaufspaltung originär gewerbliche Einkünfte, sondern als gewerblich
geprägte Personengesellschaft gewerbliche Einkünfte erzielt.

Sachverhalt
Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, deren Komplementärin die B-GmbH ist. Sie
verpachtete Betriebsgebäude inklusive Inventar an die B-GmbH. Zwischen beiden
Unternehmen bestand eine Betriebsaufspaltung. Das Finanzamt setzte für die Streitjahre
2007 bis 2009 Gewerbesteuermessbeträge fest, gegen die die KG Einspruch einlegte, da im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung die Steuerbefreiung der Betriebsgesellschaft (§ 3 Nr. 20
GewStG) auch auf die Besitzgesellschaft auszudehnen sei (BFH-Urteil vom 29.03.2006).
Einspruch sowie Klage blieben erfolglos.

Entscheidung
Das FG habe zu Unrecht entschieden, dass die gewerbliche Betätigung der Klägerin in den
streitigen Erhebungszeiträumen nicht von der Gewerbesteuer befreit war. Auch die Klägerin
als Besitzpersonengesellschaft nehme an der Gewerbesteuerbefreiung der
Betriebskapitalgesellschaft teil.

Mit Urteil vom 29.03.2006 habe der BFH in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung
entschieden, dass sich die Befreiung der Betriebskapitalgesellschaft von der Gewerbesteuer
nach § 3 Nr. 20 Buchst. c GewStG bei einer Betriebsaufspaltung auch auf die Vermietungs-
und/oder Verpachtungstätigkeit des Besitzpersonenunternehmens erstrecke. Diese
Rechtsprechung gelte auch im Streitfall, denn die Steuerbefreiung für ein Krankenhaus i.S.
des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG könne insoweit nicht anders beurteilt werden als die
Steuerbefreiung für ein Altenheim i.S. des § 3 Nr. 20 Buchst. c GewStG. Daraus folge, dass
die Klägerin als Besitzpersonengesellschaft nur gewerbesteuerbefreite Einkünfte erziele.

Die Rechtsform der Klägerin als GmbH & Co. KG stehe der Erstreckung der
Gewerbesteuerbefreiung auf die Verpachtungstätigkeit der Klägerin
(Besitzpersonenunternehmen) nicht entgegen. Die tätigkeitsbezogene
Gewerbesteuerbefreiung (hier nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG) sei rechtsformneutral.
Daran ändere auch nichts, dass die Klägerin im Streitfall als Besitzunternehmen einer
Betriebsaufspaltung anzusehen sei.

Anders als das FG meine, sei die Klägerin nicht aufgrund ihrer gewählten Rechtsform
originär gewerblich tätig. Vielmehr habe die Betriebsaufspaltung zur Folge, dass die hier in
Rede stehende Verpachtungstätigkeit der Klägerin als originär gewerblich i.S. von § 15 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG und § 2 Abs. 1 GewStG zu qualifizieren war. Denn die
Betriebsaufspaltung überlagere bei einer GmbH & Co.KG die gewerbliche Prägung nach §
15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Ungeachtet dessen, wäre es aber auch unbeachtlich, wenn die Klägerin
als gewerblich geprägte Personengesellschaft i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerbliche
Einkünfte erzielte.
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Streitjahre 2007 bis 2009 
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